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Brandstiftungsdelikte, Differenzierung zwischen den Tathandlungen, Körperverletzungsdelik-
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Gesetzestexte, Open-Book-Klausur, also Lehrbücher und eigene Unterlagen

& SACHVERHALT

Tessa (T) betreibt wenig erfolgreich in gepachteten Geschäftsräumen ein Modegeschäft, in
dem sie montags und dienstags ihre Eigenkreationen verkauft. In dem Gebäude befinden sich
außer den Räumlichkeiten des Modegeschäfts auch drei durch ein separates Treppenhaus
zugängliche Wohnungen, von denen T eine bewohnt. T wartet, bis die Bewohner der anderen
beiden Wohnungen zusammen zu ihrem jährlichen Camping-Ausflug aufgebrochen sind,
und begibt sich nach deren Abfahrt am späten Donnerstagabend in ihr Modegeschäft.

Dort übergießt sie ihre unbeliebte Sommer-Kreation mit ihrem gesamten Vorrat an Diesel-
kraftstoff, der als Brandbeschleuniger dienen soll und entzündet den Kraftstoff mit einem
Feuerzeug. Sie hofft, mit der Vernichtung ihrer Kreation wieder Freiräume für Kreativität zu
gewinnen, wobei sie billigend in Kauf nimmt, dass das Feuer auch die Decken und Fußböden
des Geschäftsraums sowie der Wohnungen erfassen oder jedenfalls beschädigen könnte. Zwar
erfasst das Feuer weder Wände noch Böden. Die von ihm ausgehende Wärmeentfaltung
zerstört jedoch schnell den Parkettboden der Geschäftsräume – der aufwendig über mehrere
Wochen ausgetauscht werden muss und die Nutzung der Räume nicht weiter zulässt – und
beschädigt auch die darunter verlegten Stromleitungen, sodass die drei Wohnungen für acht
Tage ohne Strom sind. Glücklicherweise werden die Wohnungen aber nur leicht verrußt und
sind nach einer kurzen Säuberung wieder bewohnbar.

Einen Tag darauf versucht T, durch eine Reise nach Berlin wieder neue Inspiration für eine
erfolgreichere Kreation zu erfahren. Am Bahnhof angekommen, erkennt T auf dem Bahnsteig
ihre frühere beste Freundin Frieda (F), die sich jedoch einst herablassend über die Modelinie
der T geäußert hatte. Als F vor T die Treppen zum Gleis hinabsteigt, schubst T die F daher
von hinten in der Hoffnung, F möge sich bei dem Sturz verletzen. F stürzt in der Folge des
Stoßes die Treppe herab und landet auf den Gleisen, bleibt aber gänzlich unversehrt. Al-
lerdings wird sie von dem einfahrenden Zug erfasst und erliegt noch am Unfallort ihren
Verletzungen. Eine solche Möglichkeit hatte T ebenso wie den Tod der F weder gewollt noch
vorhergesehen.

Geschockt bricht sie daraufhin ihre Reisevorbereitungen ab und begibt sich in ihre Wohnung.
Um sich für das Geschehen nicht vor den Ermittlungsbehörden verantworten zu müssen,
nimmt sie sich einen der Stundenzettel ihres Modegeschäfts, welche sie und ihre Bediensteten
stets zur Erfassung der geleisteten Stunden – auch im Home-Office – ausfüllen. Sie vermerkt
darauf wahrheitswidrig, dass sie den gesamten Tag mit Entwürfen für ihre Kreation in ihrer
Wohnung zugebracht habe, um im Falle von Ermittlungen ein Alibi vorweisen zu können.

In einem Gutachten ist zu klären, wie sich T nach dem StGB strafbar gemacht hat. Auf §§ 221, 303
StGB ist dabei nicht einzugehen.

& LÖSUNG

Hinweis: Die Zwischenprüfungsklausur weist einen erhöhten Schwierigkeitsgrad auf. Sie ist zwar mit
Grundwissen gut zu bestehen, fordert allerdings einen hohen Detailgrad bei der Lektüre des Sachver-
halts und der Subsumtion. Der Fokus liegt auf präziser Subsumtion und breiter Argumentation, sodass
auch ohne tiefere Detailkenntnis mit ergebnisoffener Argumentation gepunktet werden kann. Aufgrund
der Verortung in bekannten Normen sowie der Erforderlichkeit genauer Subsumtion bezüglich nicht
alltäglicher Problempunkte eignet sich die Klausur (nicht zuletzt aufgrund mehrerer aktueller Problema-
tiken) gut für eine Open-book-Klausur und zur Notendifferenzierung.

* Der Autor Ruppert ist Rechtsanwalt bei Trüg Habetha Rechtsanwälte in Freiburg i. Br. und wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl Strafrecht II der Universität Bayreuth. Die Autorin Walz war studentische Hilfskraft ebenda. Die Klausur wurde im
Wintersemester 2020/2021 als Zwischenprüfungsklausur an der Universität Bayreuth gestellt. Dabei wurden im Schnitt 6,38
Punkte erzielt, die Durchfallquote betrug 32,9 Prozent.
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